
VG Göttingen, Urteil vom 02.06.2004 - 2 A 31/03

Tatbestand
1 Die Klägerin begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung einer Werbeanlage.
2 Im März 2002 beantragte die Klägerin bei der Beklagten die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung einer Werbeanlage.

Die Anlage soll Veranstaltungen ankündigen und der Parteien- und Wirtschaftswerbung dienen. Sie hat eine Größe von 2,90 m x 3,90
m und soll an der Wand des Hauses L., Flst. O., Flur P. der Gemarkung M. ausgerichtet nach Osten angebracht werden. Das Grundstück
L. ist ein Eckgrundstück an der derzeitigen Einmündung des Q. in die B R.. Der Standort der Anlage liegt im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes  E.  -M.  Nr.  S.  „Bundesstraße  R.“  vom April  2000.  Das  Gebiet,  in  dem die  Anlage  errichtet  werden  soll,  ist  im
Bebauungsplan als Mischgebiet ausgewiesen. Das dem Grundstück in östliche Richtung gegenüber liegende Gebiet ist als allgemeines
Wohngebiet ausgewiesen. Der Bebauungsplan sieht vor, dass diese Einmündung geschlossen und dort ein Wendehammer errichtet
wird. Bestandteil dieser Satzung ist eine Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung des Planbereichs. In § 2 heißt es u.a.:

3 „Zulässig sind nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung.....
4 Auf Verkehrsflächen öffentlicher Straßen können gem. § 49 Abs. 4 NBauO ausnahmsweise auch andere Werbeanlagen zugelassen

werden, soweit diese die Eigenart des Gebiets und das Ortsbild nicht beeinträchtigen.“
5 In der Begründung für diese Örtliche Bauvorschrift ist ausgeführt:
6 „Insbesondere  aufgrund der  städtebaulichen Bedeutung des  Plangebiets  als  “Einfallstraße“  und der  Funktion dieses  Bereichs  als

Eingang in die Stadt wird im Rahmen einer Örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung die Zulässigkeit von Werbeanlagen geregelt.
7 Die Bebauung entlang der Straße L. ist insbesondere im westlichen Abschnitt Teil der historischen Ortslage von M. mit einem für den

Ortsteil  charakteristischen  Ortsbild.  Die  städtebauliche  Gestalt  wird  darüber  hinaus  durch  die  Grundstücksfreiflächen  und  den
Gewässerlauf der T. als charakteristische Landschaftselemente bestimmt. Diese vorhandenen stadtgestalterischen und ökologischen
Strukturen begründen wesentlich die positive Wahrnehmung dieses Bereichs und sollen in ihrer Wirkung und Funktion gesichert und
entwickelt werden.

8 Das  Plangebiet  ist  darüber  hinaus  trotz  der  Lage  an  der  Straße  und  dem Standort  einzelner  kleiner  Betriebe  sehr  stark  durch
Wohnnutzung geprägt. Der öffentliche Straßenraum und seine Seitenbereiche haben damit auch eine wichtige Wohnumfeldfunktion,
die es zu sichern und zu entwickeln gilt.

9 Um eine Beeinträchtigung der Wohnlage, eine Abwertung des Orts- und Landschaftsbildes, Eingriffe in die ökologischen Strukturen
sowie eine Störung des Verkehrsflusses durch eine Häufung von Werbeanlagen zu verhindern, müssen sich in Abwägung öffentlicher
und privater Belange Werbeanlagen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes auf die Stätte der Leistung beziehen.....“

10 Mit Bescheid vom 30. Juli 2002 lehnte die Beklagte die beantragte Baugenehmigung im Wesentlichen unter Hinweis auf die Örtliche
Bauvorschrift  ab.  Den  hiergegen  fristgerecht  eingelegten  Widerspruch  wies  die  Bezirksregierung  Braunschweig  mit
Widerspruchsbescheid vom 6. Januar 2003 zurück.

11 Hiergegen hat die Klägerin fristgerecht Klage erhoben.
12 Sie hält das mit der Örtlichen Bauvorschrift verbundene generelle Fremdwerbeverbot in einem als Mischgebiet ausgewiesenen Gebiet

für  rechtswidrig.  Die  Gründe  für  den  Erlass  der  Örtlichen  Bauvorschrift  überzeugten  nicht.  Es  bedürfe  der  Bauvorschrift  zur
Verhinderung einer  störenden Häufung und einer  Störung des  Ortsbildes  nicht.  Ein  sachlicher  Grund für  die  Beschränkung der
Werbung auf die Stätte der Leistung sei nicht zu erkennen. Wenn die Beklagte die Wohnnutzung schützen wolle,  müsse sie das
fragliche Gebiet als Wohngebiet ausweisen. Zudem komme es dadurch zu Wettbewerbsverzerrungen, dass Werbung auf öffentlichen
Verkehrsflächen ausnahmsweise zugelassen werden könne und in dem fraglichen Bereich schon zahlreiche andere Werbeanlagen
stünden, die zum Teil auch erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. S. errichtet worden seien. Dies stelle einen Verstoß gegen
den Gleichheitsgrundsatz dar.

13 Die Klägerin beantragt,
14 die  Beklagte  unter  Aufhebung  ihres  Bescheides  vom  30.  Juli  2002  und  des  Widerspruchsbescheides  der  Bezirksregierung

Braunschweig vom 6. Januar 2003 zu verpflichten, der Klägerin die beantragte Baugenehmigung zur Errichtung einer beleuchteten
großflächigen Werbetafel auf dem Grundstück L., Gemarkung M., Flur N., Flst. O. in E. nach Maßgabe der eingereichten Pläne zu
erteilen.

15 Die Beklagte beantragt,
16 die Klage abzuweisen.
17 Sie bezieht sich zur Begründung auf die angefochtenen Bescheide und führt ergänzend aus: Nur durch eine Örtliche Bauvorschrift

könne  die  Eigenart  des  Plangebietes  mit  der  im  Westen  gelegenen  historischen  Ortslage,  die  durch  kleine  Geschäfte  und
Wohnnutzung geprägt sei, geschützt werden. Bauordnungsrechtliche Mittel reichten hierfür nicht aus. Die von der Klägerin genannten
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Referenzfälle für Werbeanlagen in dem streitigen Plangebiet trügen ihr Begehren nicht. Entweder genössen diese vor dem Erlass der
Örtlichen Bauvorschrift  aufgestellten Anlagen Bestandsschutz,  oder sie seien auf öffentlichen Verkehrsflächen errichtet,  ohne den
Zweck der örtlichen Bauvorschrift zu beeinträchtigen.

18 Wegen  der  weiteren  Einzelheiten  des  Sach-  und  Streitstandes  wird  auf  die  Gerichtsakten  sowie  die  Verwaltungsvorgänge  der
Beklagten Bezug genommen. Diese Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.

Gründe
19 Die zulässige Klage ist begründet.
20 Der  Bescheid  der  Beklagten  vom  30.  Juli  2002  und  der  Widerspruchsbescheid  der  Bezirksregierung  vom  6.  Januar  2003  sind

rechtswidrig und die Klägerin hat gemäß § 75 Abs. 1 NBauO einen Rechtsanspruch auf Erteilung der beantragten Baugenehmigung,
weil ihr Bauvorhaben dem öffentlichen Baurecht entspricht (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).

21 Dem Vorhaben stehen zunächst keine bauplanungsrechtlichen Versagungsgründe entgegen. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
des Vorhabens beurteilt sich im vorliegenden Fall  nach § 30 Abs. 1 BauGB, weil  das Baugrundstück innerhalb eines qualifizierten
Bebauungsplanes, dem Bebauungsplan E. -M. Nr. S. “Bundesstraße R.“, liegt.

22 22Das fragliche Gebiet ist als Mischgebiet ausgewiesen. In einem solchen Gebiet sind - soweit es die Art der Nutzung betrifft  -
Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, regelmäßig zulässig (§ 6 Abs. 1 u. Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). Zu derartigen
Gewerbebetrieben  gehört  insbesondere  auch  die  von  der  Klägerin  geplante,  als  eigenständige  (gewerbliche)  Hauptnutzung  zu
qualifizierende Anlage der Fremdwerbung (vgl. BVerwG, U. v. 03.12.1992 -4 C 27.91 -, BVerwGE 91, 234). Auch soweit es das Maß der
baulichen  Nutzung  betrifft,  sind  Werbetafeln  im  sog.  Euro-Format,  wie  sie  die  Klägerin  hier  zur  Genehmigung  gestellt  hat,
bauplanungsrechtlich  zulässig.  Der  maßgebliche  Bebauungsplan  enthält  insoweit  nur  Regelungen  zur  überbaubaren
Grundstücksfläche  und  zur  Geschossflächenzahl.  Werbetafeln  sind  einer  Beurteilung  nach  diesen  Maßfestsetzungen  praktisch
entzogen. Aus dem Fehlen von Maßfestsetzungen, die der Zulassung einer baulichen Anlage entgegenstehen, folgt, dass diese Anlage
auch nach ihrem Maß der baulichen Nutzung grundsätzlich zulässig ist (BVerwG, Urteil vom 16.3.1995 -4 C 3/94-, NVwZ 1995, 899).

23 Das Vorhaben der Klägerin verstößt auch nicht gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften.
24 Die in § 49 Abs. 4 Satz 1 NBauO enthaltene Einschränkung, wonach in bestimmten Baugebieten Werbeanlagen nur an der Stätte der

Leistung zulässig sind, greift im vorliegenden Fall nicht, weil das Baugrundstück in einem - von dieser Vorschrift nicht erfassten -
Mischgebiet liegt.

25 Dass die geplante Werbetafel zu einer erheblichen Belästigung im Sinne des § 49 Abs. 2 NBauO oder ggf. zu einer unzumutbaren
Verkehrsbehinderung im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3 NBauO führt, wird weder von der Beklagten geltend gemacht noch ist dies für das
Gericht nach dem in der mündlichen Verhandlung gewonnen Eindruck der Fall.

26 26Dem Vorhaben steht schließlich auch nicht die Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung des Planbereichs des Bebauungsplanes E.
-M. Nr. S. entgegen. Zwar liegt das jeweilige Baugrundstück im Geltungsbereich dieser Satzung, nach dessen § 2 Abs. 1 Werbeanlagen
nur an der Stelle der Leistung zulässig sind. Diese Satzung ist jedoch unwirksam und stellt deshalb keine taugliche Grundlage für die
Versagung der beantragten Baugenehmigung dar.

27 Rechtsgrundlage für den Erlass Örtlicher Bauvorschriften ist § 56 NBauO. Nach § 56 Abs. 1 Nr. 2 NBauO können die Gemeinden, um
bestimmte städtebauliche, baugestalterische oder ökologische Absichten zu verwirklichen oder um die Eigenart oder den Eindruck
von Baudenkmalen zu erhalten oder hervorzuheben, durch örtliche Bauvorschrift besondere Anforderungen an die Art, Gestaltung
oder Einordnung von Werbeanlagen stellen, sie insbesondere auf bestimmte Gebäudeteile, auf bestimmte Arten, Größen, Formen und
Farben beschränken oder in bestimmten Gebieten und an bestimmten baulichen Anlagen ausschließen. Diese Vorschrift rechtfertigt
den in der Satzung der Beklagten vorgesehenen Ausschluss von Anlagen der Fremdwerbung hier jedoch nicht.

28 28Nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesverwaltungsgerichts  gehören  baugestalterische  Regelungen  über  die  Nutzung  von
Grundstücken zum Zwecke der Werbung zu den Vorschriften, durch die Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs.
1 Satz 2 GG bestimmt werden. Inhaltsbestimmungen und Beschränkungen des Eigentums sind nach dieser Vorschrift jedoch nur dann
gerechtfertigt,  wenn  und  soweit  sie  von  dem  geregelten  Sachbereich  her  geboten  und  ihrer  konkreten  Ausgestaltung  nach
sachgerecht  sind.  Dabei  müssen  insbesondere  die  grundlegende  Wertentscheidung  des  Grundgesetzes  zugunsten  eines
sozialgebundenen Privateigentums und das daraus ableitbare Gebot an die rechtssetzende Gewalt berücksichtigt werden, bei der
Bestimmung des Eigentumsinhalts die Belange der Gemeinschaft und die privaten Interessen des Einzelnen in ein ausgewogenes
Verhältnis zu bringen. Im Rahmen einer solchen Abwägung ist es zwar grundsätzlich möglich, eine Beschränkung von Werbeanlagen
in solchen Baugebieten oder sonstigen Bereichen vorzunehmen, die - wie dies etwa für Dorf-,  Kleinsiedlungs- und Wohngebiete
anerkannt worden ist (vgl. BVerwG, U. v. 22.02.1980 - 4 C 44.76 -, BRS 36, Nr.  149; U. v. 03.12.1992 - 4 C 27.91-, BRS 54 Nr. 126) - eines
besonderen Schutzes vor funktionswidrigen Anlagen bedürfen. Andererseits muss die planende Gemeinde in diesem Zusammenhang
aber  berücksichtigen,  was  in  bestimmten  Baugebieten  aufgrund  ihrer  allgemeinen  Funktion  als  angemessen  und  was  als
funktionswidrig  empfunden  wird  und  darf  deshalb  beim  Erlass  einer  baugestalterischen  Regelung  über  die  Zulässigkeit  von
Werbeanlagen nicht an der planungsrechtlich bestimmten bzw. vorgegebenen Nutzungsweise vorbeigehen. Angesichts dessen ist ein
genereller Ausschluss von Anlagen der Fremdwerbung (oder auch eine generelle Beschränkung derartiger Anlagen auf bestimmte
Höchstmaße) in einem Mischgebiet grundsätzlich unzulässig, weil derartige Gebiete - ohne dass insoweit von Gesetzes wegen ein
bestimmtes Verhältnis zwischen Wohn- und Gewerbenutzung bzw. ein entsprechender flächenmäßiger Anteil  vorgegeben ist - in
„gleichgewichtiger“ Weise dem Wohnen und der Unterbringung nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe dienen. Vielmehr sind
Werbeanlagen der hier beantragten Art in einem Mischgebiet grundsätzlich zulässig und können deshalb nicht in generalisierender
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Weise aus einem solchen Gebiet verdrängt werden (vgl. zum Vorstehenden BVerwG, U. v. 28.04.1972 - IV C 11.69 -, BRS 25 Nr. 127;
OVG Münster, U. v. 29.01.1999 - 11 A 4952/97 -, BauR 2000, 92; ebenso für Kerngebiete: BVerwG, U. v. 16.03.1995 - 4 C 3.94 -, NVwZ
1995, 899; OVG Münster, U. v. 06.02.1992 - 11 A 2232/89 -, BRS 54 Nr. 112; für Gewerbe- und Industriegebiete: VGH Mannheim, U. v.
29.04.1981 - 5 S 1909/80 -, BRS 38 Nr. 147; U. v. 16.06.2003 - 3 S 2533/02 -; für Hauptverkehrsstraßen allgemein: OVG Koblenz, U. v.
22.07.1987 - 1 A 128/85 -, BRS 48 Nr. 120).

29 Insoweit  geht  der  Hinweis  der  Beklagten  fehl,  die  Eigenart  des  Baugebietes  mit  überwiegender  Wohnnutzung  rechtfertige  die
Einschränkung der Baufreiheit. Denn die Eigenart bestimmt sich nach den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen für dieses Gebiet
und danach handelt es sich um ein Mischgebiet. Die unterschiedliche Gebietsausweisung - andere Bereiche des Plangebiets sind als
Allgemeines  Wohngebiet  ausgewiesen  -  hat  die  Beklagte  nicht  differenziert  genug  betrachtet  (vgl.  OVG  Münster,  Urteil  vom
06.02.1992, a.a.O.); damit aber hat sie im Rahmen der erforderlichen Abwägung wiederum nicht hinreichend in Rechnung gestellt, dass
- wie bereits dargelegt - Anlagen der Fremdwerbung aus solchen Gebieten, die jedenfalls auch durch gewerbliche Nutzung geprägt
werden und wie sie hier im Plangebiet tatsächlich auch existiert, grundsätzlich nicht in generalisierender Weise verdrängt werden
können.

30 Ein genereller Ausschluss von (Fremd-)Werbeanlagen kann jedoch - unabhängig von der städtebaulichen Funktion des betreffenden
Baugebiets  und der  dort  an sich zulässigen Nutzungen -  dann gerechtfertigt  sein,  wenn dies  zum Schutz  von bestimmten,  aus
geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Sicht bedeutsamen Teilen des Gemeindegebiets oder zum Schutz von Bau- und
Kulturdenkmalen geboten ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 22.02.1980 u. 16.03.1995, jeweils a.a.O.). Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

31 Eine derart weitgehende Ausschöpfung der durch § 56 NBauO ermöglichten - andererseits durch die o.g.  verfassungsrechtlichen
Grundsätze beschränkten - Gestaltungsmöglichkeiten wäre allenfalls dann gerechtfertigt, wenn davon auszugehen wäre, dass die dem
Geltungsbereich  der  Örtlichen  Bauvorschrift  unterfallenden  Gebiete  als  solche  oder  die  an  dieser  Straße  vorhandene  Bebauung
insgesamt besonders schützenswert wären. Dafür ist hier jedoch nichts ersichtlich. Vielmehr lässt sich nach dem in der mündlichen
Verhandlung gewonnen Eindruck eine derartige Annahme für das streitbefangene Baugrundstück verneinen.

32 Die Begründung der Örtlichen Bauvorschrift nimmt im Wesentlichen zwei städtebauliche Aspekte in Bezug. Zum einen soll die positive
Wahrnehmung des Bereichs, der durch Grundstücksfreiflächen und den Gewässerlauf der T. als charakteristische Landschaftselemente
bestimmt werde, in ihrer Wirkung und Funktion gesichert und entwickelt werden; zum anderen soll die Wohnumfeldfunktion in dem
stark  durch  Wohnnutzung bestimmten Planbereich  gesichert  und entwickelt  werden.  Es  mag offen  bleiben,  ob  diese  allgemein
gehaltenen Ausführungen, die nicht erkennen lassen, warum diese Gebäude bzw. Grünanlagen unter den o.g. Kriterien insgesamt
besonders schützenswert sind bzw. „als Gebiet“ eine einheitliche städtebauliche Funktion aufweisen, die durch Werbeanlagen nicht
gestört werden darf, als Begründung nach § 56 NBauO ausreichen. Denn sie tragen eine Beschränkung der grundsätzlich zulässigen
Werbung nur dort, wo diese städtebaulichen Erwägung auch greifen. Dies ist hinsichtlich des streitgegenständlichen Grundstücks nicht
nur nach der bauplanungsrechtlichen Festlegung als Mischgebiet, sondern auch nach den tatsächlichen Gegebenheiten nicht der Fall.
Denn es gibt die zitierten Grundstücksfreiflächen und ökologischen Verhältnisse in diesem Bereich nicht. Das Grundstück L. zeichnet
sich  durch  eine  geschlossene Bauweise  aus,  die  städtebaulichen Besonderheiten  nicht  erkennen lässt.  Diese  erweckt  auch nicht
annähernd den Eindruck einer historischen Ortslage, die sich, was gerichtsbekannt ist,  in einiger Entfernung weiter nördlich vom
Plangebiet befindet. Darüber hinaus ist wird der offene Bachlauf der T. in Höhe der östlich gelegenen Straßenseite des Q. in ein
unterirdisches  Rohr  geführt  und  ist  in  Höhe  des  streitbefangenen  Grundstücks  nicht  mehr  zu  sehen.  Ferner  befinden  sich
Grundstücksfreiflächen in dem als Mischgebiet ausgewiesenen Bereich nicht. Eine solche Freifläche befindet sich allerdings auf der
östlich gegenüberliegenden Straßenseite des streitbefangenen Grundstücks. Sie wird derzeit als unbefestigter Parkplatz genutzt und
hat erkennbar weder eine besondere ökologische noch eine städtebauliche Funktion. Da diese Freifläche im Bebauungsplan E. -M. Nr.
S.  “Bundesstraße R.“  als  allgemeines Wohngebiet  ausgewiesen ist,  hat  die Kammer erwogen,  ob der Schutz dieses Gebietes vor
großflächigen Werbeanlagen den Erlass einer Örtlichen Bauvorschrift rechtfertigen könnte. Das Gericht sieht sich jedoch rechtlich
gehindert,  eigene,  nicht  von  der  Beklagten  als  Begründung  für  den  Erlass  der  Örtlichen  Bauvorschrift  herangezogene,
abwägungsrelevante Erwägungen anzustellen. Denn insoweit liegt die Planungshoheit bei der Beklagten.

33 Auch die in der Begründung herangezogene städtebaulichen Bedeutung des Plangebiets als “Einfallstraße“ und der Funktion dieses
Bereichs als Eingang in die Stadt rechtfertigt die Beschränkung der grundsätzlich zulässigen Werbung nicht. Eine derart pauschale
Begründung geht der Sache nach nicht über die Erwägung hinaus, die in Stadtgebieten existierenden Haupt- und Ausfallstraßen seien
die „Visitenkarten einer Stadt“, die den Besuchern die ersten Eindrücke der städtebaulichen Gestaltung vermittelten und deshalb eines
besonderen Schutzes vor  (größeren)  Werbeanlagen bedürften.  Ein derartiges „Konzept“  aber  ist  von der  Rechtsprechung bereits
mehrfach als städtebaulich nicht gerechtfertigt verworfen worden, weil es sich um eine unzulässige Pauschalierung im Sinne einer
Blankettausführung handelt,  die auf nahezu alle Ausfallstraßen jeder Stadt angewendet werden könnte (vgl.  OVG Lüneburg, U. v.
29.04.1986, a.a.O.; VG Osnabrück, Urteil vom 12.12.2003 -2 A 57/02-, m.w. Rechtsprechungsnachweisen, zitiert nach der Datenbank
des Nds. Oberverwaltungsgerichts).

34 Gemessen an ihrem Zweck ist die streitbefangene Örtliche Bauvorschrift darüber hinaus deshalb rechtswidrig, weil sie gegen Art. 3
Abs.  1  GG  verstößt.  Denn  sie  sieht  für  die  Errichtung  von  Werbeanlagen  auf  privaten  Flächen  anders  als  in  §  2  Abs.  3  für
Verkehrsflächen öffentlicher Straßen keine Ausnahmegenehmigung für den Fall vor, dass die Eigenart des Gebietes und das Ortsbild
nicht beeinträchtigt wird. Für die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Flächen vermag die Kammer in Bezug auf die
städtebaulichen Aspekte der Begründung der Örtlichen Bauvorschrift keinen sachlichen Grund zu erkennen.

35 Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.
36 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf §§ 167 VwGO i.V.m. 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Firefox https://openjur.de/u/316577.html

3 von 4 06.07.2021, 20:25



Permalink: https://openjur.de/u/316577.html (https://oj.is/316577)

Firefox https://openjur.de/u/316577.html

4 von 4 06.07.2021, 20:25



VG Karlsruhe, Urteil vom 12.07.2017 - 4 K 2698/17

Die Satzungsbefugnis der Gemeinde im Rahmen des § 74 Abs. 1 LBO BW (juris: BauO NW) ist dadurch begrenzt, dass die
örtliche  Bauvorschrift  der  Verwirklichung  bestimmter  baugestalterischer  Absichten  dienen  muss,  mithin  in  erster  Linie
optisch-ästhetische  Aspekte  die  gestalterischen  Festsetzungen  tragen  müssen.  Bestrebt  die  Gemeinde  mit  einer
Reglementierung störender  Werbeanlagen hingegen funktionale  Belange,  nämlich  das  Plangebiet  zu  sanieren und seine
Attraktivität zu erhöhen, verfolgt sie städtebauliche Ziele. In diesem Fall kann die Gemeinde ihre Ziele nicht mithilfe örtlicher
Bauvorschriften  verfolgen,  sondern  muss  auf  die  Regeln  des  Bauplanungsrechts  zurückgreifen,  insbesondere  von  der
Möglichkeit des § 1 Abs. 9 BauNVO Gebrauch machen (im Anschluss an VGH Bad.-Württ., Urt. v. 16.04.2008 - 3 S 3005/06 -
juris Rn. 82 f.; Beschl. v. 24.01.2017 - 8 S 2081/16 - juris Rn. 9 ff.).

Tenor
1 1. Der Bescheid des Landratsamts Karlsruhe vom 03.11.2016 und der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom

13.02.2017  werden  aufgehoben  und  der  Beklagte  wird  verpflichtet,  der  Klägerin  die  Baugenehmigung  zur  Errichtung  einer
Werbeanlage gemäß ihrem Antrag vom 23.05.2016 zu erteilen.

2 2. Die Kosten des Verfahrens tragen der Beklagte und die Beigeladene jeweils zur Hälfte.
Tatbestand
3 Die Klägerin begehrt eine Baugenehmigung für die Anbringung einer Werbetafel an einer Hausfassade. Unter dem 23.05.2016 stellte

sie einen entsprechenden Antrag zur Errichtung einer unbeleuchteten, 2,76 m hohen und 3,76 m breiten Plakatanschlagtafel an der
westlichen Seitenwand des auf dem Grundstück FlStNr. 66 (... 14) befindlichen Gebäudes. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "... - ..." vom 26.07.2005 der beigeladenen Gemeinde. Dieser sieht für das beplante Gebiet ein Mischgebiet nach § 6
BauNVO vor.  Nach Nr.  3 Satz 2 der örtlichen Bauvorschriften sind Werbeanlagen nur in Zeichen,  Buchstaben,  Schriftzügen oder
Schildern von maximal 50 cm Höhe zulässig.

4 Mit Bescheid vom 03.11.2016 lehnte das Landratsamt Karlsruhe den Antrag aus folgenden Gründen ab.  Das Vorhaben stehe im
Widerspruch zu den Bestimmungen des Bebauungsplans, wonach Werbeanlagen nur bis zu einer Höhe von 50 cm zulässig seien. Eine
Befreiung könne nicht erteilt werden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen und die beigeladene Gemeinde das erforderliche
Einvernehmen versagt habe.

5 Mit Widerspruchsbescheid vom 13.02.2017 wies das Regierungspräsidium Karlsruhe den am 01.12.2016 erhobenen Widerspruch der
Klägerin zurück.

6 Die Klägerin  hat  am 08.03.2017 Klage erhoben.  Sie  macht  im Wesentlichen geltend,  das  Vorhaben sei  genehmigungsfähig.  Der
Bebauungsplan sehe für den streitgegenständlichen Bereich ein Mischgebiet vor, in dem Fremdwerbeanlagen nach § 6 Abs. 2 Nr. 4
BauNVO grundsätzlich zulässig seien. Nr. 3 der örtlichen Bauvorschriften könne dem Vorhaben nicht entgegengehalten werden, weil
die Regelung gegen Art. 12 und 14 GG verstoße. Da diese Werbeanlagen bis zu einer maximalen Höhe von 50 cm für zulässig erkläre,
schließe  sie  Fremdwerbung  im  Euroformat  generalisierend  aus.  Ein  solcher  Ausschluss  sei  nach  der  Rechtsprechung  des
Bundesverwaltungsgerichts in einem Mischgebiet nur dann zulässig, wenn sich parzellenartig ein bestimmter Bereich innerhalb eines
Satzungsgebietes als derart schutzwürdig erweise, dass für diesen Bereich ein Ausschluss von Fremdwerbung gerechtfertigt erscheine.
Hierzu  bedürfe  es  einer  positiven  baugestalterischen  Konzeption,  die  die  Schutzwürdigkeit  und  Einheitlichkeit  eines  solchen
kleinteiligen  Bereichs  widerspiegele.  Vorliegend  mangle  es  schon  an  dem  erforderlichen  kleinteiligst,  nahezu  parzellenartig
abgesteckten Bereich,  da Nr.  3 der örtlichen Bauvorschriften für  das gesamte Gebiet des Bebauungsplans Geltung beanspruche.
Ferner  fehle  es  an  einer  positiven  baugestalterischen  Konzeption,  so  dass  sich  Nr.  3  der  örtlichen  Bauvorschriften  als  reine
Negativplanung darstelle.  Darüber hinaus sei  dem Nahbereich um das Vorhabengrundstück die für  einen Fremdwerbeausschluss
erforderliche Schutzwürdigkeit abzusprechen. Es handele sich um ein typisches Mischgebiet, das über keine Besonderheiten verfüge,
die dem Gebiet etwas überdurchschnittlich Prägendes verliehen.

7 Die Klägerin beantragt,
8 den Bescheid des Landratsamts Karlsruhe vom 03.11.2016 und den Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom

13.02.2017 aufzuheben und den Beklagten zu verpflichten, ihr die Baugenehmigung zur Errichtung einer Werbeanlage gemäß ihrem
Antrag vom 23.05.2016 zu erteilen.

9 Der Beklagte beantragt,
10 die Klage abzuweisen.
11 Ergänzend zu den Ausführungen in den angegriffenen Bescheiden macht er geltend, dass keine Anhaltspunkte für einen Verstoß

gegen höherrangiges Recht ersichtlich seien.
12 Die Beigeladene beantragt ebenfalls,
13
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die Klage abzuweisen.
14 In der mündlichen Verhandlung hat das Gericht durch Einnahme eines Augenscheins Beweis erhoben. Hinsichtlich des Ergebnisses der

Beweisaufnahme wird auf das darüber gefertigte Protokoll  verwiesen.  Dem Gericht liegen die Verwaltungsakte des Landratsamts
Karlsruhe (1 Heft), die Widerspruchsakte des Regierungspräsidiums Karlsruhe (1 Heft) sowie die Satzung über den Bebauungsplan "... -
..." und die örtlichen Bauvorschriften der Beigeladenen vom 26.07.2005 (1 Heft) vor. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf
deren Inhalt und den der gewechselten Schriftsätze verwiesen.

Gründe
15 Die Klage ist zulässig und begründet. Die Klägerin hat einen Anspruch auf die von ihr begehrte Baugenehmigung für die Anbringung

einer  Werbetafel,  da  dem genehmigungspflichtigen Vorhaben keine von der  Baurechtsbehörde zu prüfende öffentlich-rechtliche
Vorschriften entgegenstehen (vgl. § 58 Abs. 1 Satz 1 LBO). Die Ablehnung der Baugenehmigung verletzt die Klägerin daher in ihren
Rechten (vgl. § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).

16 Das Vorhaben ist genehmigungspflichtig und genehmigungsfähig. Das Vorhaben bedarf, da es nicht nach Nr. 9 des Anhangs zu § 50
Abs. 1 LBO verfahrensfrei ist, nach § 49 LBO einer Baugenehmigung. Der Bebauungsplan steht dem Vorhaben nicht entgegen. Dieser
sieht für das streitgegenständliche Grundstück ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO vor. Gemäß § 6 Abs. 1 BauNVO dienen Mischgebiete
dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbegebieten, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO
sind in  Mischgebieten sonstige Gewerbebetriebe zulässig.  Bei  der  geplanten Werbeanlage handelt  es  sich  zwar  nicht  um einen
Gewerbebetrieb,  sondern  um  eine  Anlage  für  gewerbliche  Zwecke,  für  die  eine  Regelung  in  den  Nutzungskatalogen  der
Baugebietsvorschriften  der  Baunutzungsverordnung fehlt.  Diese  Regelungslücke  wird  aber  geschlossen,  indem eine  selbständige
Werbeanlage bauplanungsrechtlich wie ein Gewerbebetrieb behandelt wird (vgl. BVerwG, Urt. v. 03.12.1992 - 4 C 27/91 - juris Rn. 25 f.;
BayVGH, Urt. v. 28.10.2005 - 26 B 04.1484 - juris Rn. 15). Es handelt sich um eine das Wohnen nicht wesentlich störende und mithin in
einem Mischgebiet grundsätzlich zulässige Anlage.

17 I.
18 Nr. 3 der örtlichen Bauvorschriften, der eine Regelung bezüglich Werbeanlagen nach § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBO enthält, kann dem

Vorhaben nicht entgegengehalten werden. Nach Nr. 3 Satz 2 der örtlichen Bauvorschriften sind nur Zeichen, Buchstaben, Schriftzüge
oder Schilder von maximal 50 cm Höhe zulässig. Die geplante Werbetafel überschreitet mit einer Höhe von 2,76 m diese Höhe. Nr. 3
Satz 2 der örtlichen Bauvorschriften ist mit höherrangigem Recht unvereinbar und damit unwirksam.

19 1.
20 Diese Vorschrift  entbehrt einer Rechtsgrundlage. Sie kann nicht auf § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr.  2 Alternative 1 LBO gestützt werden.

Hiernach können die  Gemeinden "(z)ur  Durchführung baugestalterischer  Absichten,  zur  Erhaltung schützenswerter  Bauteile,  zum
Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung sowie
zum Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen" in bestimmten Teilen des Gemeindegebiets durch Satzung örtliche Bauvorschriften
über Anforderungen an Werbeanlagen erlassen. Auch wenn die Gemeinde im Rahmen des § 74 Abs. 1 LBO nicht auf den Schutz des
Status quo und die Verhinderung von Verunstaltungen beschränkt ist,  sondern durch örtliche Bauvorschriften auch eine positive
Gestaltungspflege betreiben und das Straßen- und Ortsbild aufgrund eigener Überlegungen dynamisch beeinflussen kann, handelt es
sich  doch um eine  reine  Gestaltungsermächtigung.  Die  Satzungsbefugnis  der  Gemeinde ist  dadurch begrenzt,  dass  die  örtliche
Bauvorschrift  der  Verwirklichung bestimmter baugestalterischer  Absichten dienen muss,  mithin in erster  Linie optisch-ästhetische
Aspekte  die  gestalterischen  Festsetzungen  tragen  müssen.  Bezweckt  die  Gemeinde  mit  einer  Reglementierung  störender
Werbeanlagen  hingegen  funktionale  Belange,  nämlich  das  Plangebiet  zu  sanieren  und  seine  Attraktivität,  insbesondere  die
"Standortqualität"  und  das  "Image"  des  betroffenen  Gebietes  mit  dem  Ziel  zu  erhöhen,  eine  standortgerechte  Nutzung  mit
Wohnbebauung und wohnverträglichem Gewerbe zu fördern und die diesbezügliche Investitionsbereitschaft von Eigentümern und
Gewerbetreibenden  anzuregen,  handelt  sie  nicht  in  erster  Linie  aus  baugestalterischen,  optisch-ästhetischen  Gründen,  sondern
verfolgt städtebauliche, bodenrechtliche Ziele. In diesem Fall kann die Gemeinde ihre Ziele nicht mithilfe örtlicher Bauvorschriften
verfolgen, sondern muss auf die Regeln des Bauplanungsrechts zurückgreifen, insbesondere von der Möglichkeit des § 1  Abs.  9
BauNVO Gebrauch machen (im Anschluss an VGH Bad.-Württ., Urt. v. 16.04.2008 - 3 S 3005/06 - juris Rn. 82 f.; Beschl. v. 24.01.2017 - 8
S 2081/16 - juris Rn. 9 ff.).

21 Nr. 3 der örtlichen Bauvorschriften steht im Kontext mit dem zeitgleich zu den örtlichen Bauvorschriften erlassenen Bebauungsplan.
Aus der  gemeinsamen Begründung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften vom 26.07.2005 ergibt  sich,  dass die
Beigeladene  eine  "Nachverdichtung"  sowohl  für  Einrichtungen,  die  der  Versorgung  mit  Gütern  des  täglichen  Bedarfs  und  der
Dienstleistungen dienen, als auch für das Wohnen und sozialer Einrichtungen anstrebt (vgl. Nr. 1 Abs. 3 und 4 der Begründung). Die
erhoffte Belebung des Ortskerns sei für die Beigeladene von höchster Bedeutung (vgl. Nr. 3.1 Abs. 2 der Begründung). Nach Nr. 4.1
der Begründung sollen durch die örtlichen Bauvorschriften die bauliche und städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung der
vorhandenen Baustruktur bewahrt,  aber auch weiterentwickelt werden. Nr. 3 der örtlichen Bauvorschriften verfolgt daher nicht in
erster Linie optisch-ästhetische, sondern städtebauliche Zwecke und kann nicht auf § 74 Abs. 1 LBO gestützt werden.

22 2.
23 Auch wenn Nr. 3 der örtlichen Bauvorschriften als Regelung angesehen werden sollte, die in erster Linie von optisch-ästhetischen

Aspekten getragen wird und daher auf § 74 Abs. 1 LBO gestützt werden könnte, wäre sie unwirksam, weil sie in diesem Fall gegen die
Eigentumsgarantie in Art. 14 und das Grundrecht auf Berufsfreiheit nach Art. 12 GG, jeweils in Verbindung mit Art. 3 Abs.  1 GG,
verstieße.

24

Firefox https://openjur.de/u/2249031.html

2 von 4 06.07.2021, 20:27



24

a)
25 Das Recht eines Bauherrn, sein Grundstück im Rahmen der Gesetze baulich zu nutzen, ist durch das Eigentumsgrundrecht (Art. 14 GG)

geschützt. Eigentum soll als Grundlage privater Initiative und in eigenverantwortlichem privatem Interesse von Nutzen sein (vgl. nur
BVerfG, Senatsurteil vom 06.12.2016 - 1 BvR 2821/11 - juris Rn. 216 mwN). Nr. 3 der örtlichen Bauvorschriften tangiert dieses Recht, da
bestimmte Werbeanlagen verboten werden und die Nutzung von Grundstücken zu Werbezwecken beschränkt wird.

26 Nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sind Inhalt und Schranken des Eigentums vom Gesetzgeber zu bestimmen. Dabei ist das Sozialmodell zu
verwirklichen, dessen normative Elemente sich einerseits aus der Anerkennung des Privateigentums durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG
und andererseits aus der verbindlichen Aussage des Art. 14 Abs. 2 GG über die Verpflichtung des Eigentums ergeben. Die sich in
Vorschriften über die Baugestaltung konkretisierende Sozialpflichtigkeit des Eigentums berührt dessen Substanz umso weniger, als
das Gestaltungsbelieben des Eigentümers nicht durch Werbeverbote grundsätzlich eingeschränkt, sondern nur hinsichtlich der Art und
Gestaltung der Werbung beschränkt wird (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.02.1980 - IV C 44/76 - juris Rn. 14; vgl. auch VGH Bad.-Württ., Urt. v.
06.04.2011 - 8 S 1213/09 - juris Rn. 23).

27 Zwar  ist  das  baugestalterische  Ziel,  eine  Beeinträchtigung  des  vorhandenen  oder  durch  Planung  erstrebten  Charakters  eines
Baugebiets  durch  funktionswidrige  Anlagen  zu  verhindern,  ein  "beachtenswertes  öffentliches  Anliegen".  Demgemäß  sind
generalisierende Regelungen, die die Zulässigkeit von Werbeanlagen überhaupt oder die Zulässigkeit bestimmter Werbeanlagen von
der  Art  des  Baugebietes  abhängig  machen,  wiederholt  als  vertretbar  angesehen  worden.  Insbesondere  ist  die  generalisierende
Regelung  für  rechtmäßig  erachtet  worden,  durch  die  beispielsweise  in  Dorfgebieten,  Kleinsiedlungsgebieten  und  allgemeinen
Wohngebieten nur für Zettelanschläge und Bogenanschläge bestimmte Werbeanlagen sowie Werbeanlagen an der Stätte der Leistung
zugelassen, andere Werbeanlagen jedoch ausgeschlossen waren. Dabei war die Einsicht maßgebend, dass Werbeanlagen, die etwa in
einem Gewerbegebiet oder Industriegebiet als angemessen empfunden werden und dort deshalb nicht generell untersagt werden
dürfen, in anderen Baugebieten im Hinblick auf deren unterschiedliche städtebauliche Funktion und auf die sich daraus ergebende
anders geartete Eigentumssituation einen störenden Eingriff bedeuten können (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.02.1980 - IV C 44/76 - juris Rn.
16 mwN; vgl. auch VGH Bad.-Württ., Urt. v. 06.04.2011 - 8 S 1213/09 - juris Rn. 24).

28 Anders  stellt  sich die Rechtslage jedoch bei  Mischgebieten dar.  Nach §  6  BauNVO dienen Mischgebiete  dem Wohnen und der
Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Die Eigenart des Mischgebietes ist danach dadurch
gekennzeichnet, dass seine Nutzung zum Wohnen und seine Nutzung zur Unterbringung nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe
als  gleichwertige  Funktionen  nebeneinander  stehen.  Neben  Wohngebäuden  sind  unter  anderem  Geschäfts-  und  Bürogebäude,
Einzelhandelsbetriebe,  sonstige  nicht  wesentlich  störende  Gewerbebetriebe,  Gartenbaubetriebe  und  Tankstellen  zulässig.
Belästigungen und Störungen, die von den in solcher Weise gewerblich genutzten Grundstücken auf die zum Wohnen bestimmten
Grundstücke ausgehen, sind im Sinne des § 15 BauNVO nach der Eigenart des Gebietes grundsätzlich zumutbar. Das Verhältnis von
Wohnbenutzung zur gewerblichen Benutzung ist dabei weder nach der Fläche noch nach Anteilen bestimmt. Der Gebietscharakter des
Mischgebietes wird durch die Mischung unterschiedlicher Funktionen bestimmt. An dieser planungsrechtlich bestimmten oder durch
die tatsächlichen Verhältnisse gegebenen unterschiedlichen Nutzungsweise der Bauflächen im Mischgebiet darf eine baugestalterische
Regelung  über  Anforderungen  an  Werbeanlagen  nicht  schlechthin  vorbeigehen.  Ein  generalisierendes  Verbot  bestimmter
Werbeanlagen  in  bestimmten  Baugebieten  muss,  um  einer  Prüfung  am  Maßstab  des  Art.  14  Abs.  1  GG  standzuhalten,  eine
Entsprechung  in  einem  Mindestmaß  an  Einheitlichkeit  des  Baugebietscharakters  finden.  Daran  mangelt  es  bei  einem  Verbot
großflächiger Werbetafeln in einem Mischgebiet. Fehlt es wie beim Mischgebiet voraussetzungsgemäß an einer einheitlichen Funktion
und  damit  auch  an  einer  einheitlichen  Eigentumssituation  der  Bauflächen,  so  lässt  sich  unter  dem  Gesichtspunkt  besonderer
gestalterischer  Anforderungen  keine  einheitliche  Beantwortung  der  Frage  erreichen,  ob  sich  bestimmte  Werbeanlagen  ihrer
Umgebung  funktionsgerecht  anpassen.  Unter  solchen  Umständen  ist  eine  einheitliche,  ein  generelles  Verbot  bestimmter
Werbeanlagen umfassende baugestalterische Regelung nicht sachgerecht und deshalb nicht mehr mit den Grenzen vereinbar, die Art.
14 Abs. 1 Satz 2 GG für die Bestimmung und Beschränkung des Eigentumsinhalts setzt (vgl. BVerwG, Urteil v. 16.03.1995 - 4 C 3/94 -
juris Rn. 24 mwN).

29 Die  für  generalisierende  Werberegelung  vorauszusetzende,  den  Anforderungen  des  Art.  14  Abs.  1  GG  Rechnung  tragende
Einheitlichkeit  des  zu  schützenden  Gebiets  kann  aber  nicht  nur  durch  eine  Homogenität  im  Sinne  der  planungsrechtlichen
Gebietseinteilung nach Maßgabe der Baunutzungsverordnung,  sondern auch durch eine historische und deswegen städtebaulich
bedeutsame Prägung eines bestimmten Teilgebiets einer Gemeinde bewirkt werden (vgl. BVerwG, Urteil v. 22.02.1980 - IV C 44/76 -
juris Rn. 17; Urteil v. 16.03.1995 - 4 C 3/94 - juris Rn. 24; vgl. auch VGH Bad.-Württ., Urt. v. 06.04.2011 - 8 S 1213/09 - juris Rn. 25;
Beschl. v. 24.01.2017 - 8 S 2081/16 - juris Rn. 15).

30 Die gleichen Maßstäbe gelten bei Art. 12 GG, dessen Schutzbereich ebenfalls eröffnet ist, da Nr. 3 der örtlichen Bauvorschriften sich
auf die gewerbliche Betätigung von Werbeunternehmern auswirkt, denen es verwehrt wird, Werbeanlagen zu errichten (vgl. insofern
Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entsch. v. 23.01.2012 - Vf. 18-VII-09 - juris Rn. 108 ff.).

31 b)
32 Da der Bebauungsplan "... - ..." für das streitgegenständliche Grundstück ein Mischgebiet im Sinne von § 6 BauNVO vorsieht, das sich

durch ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Wohnen und - wohngebietsverträglicher - gewerblicher Nutzung auszeichnet, ist das
Verbot großflächiger Werbetafeln durch Nr. 3 Satz 2 der örtlichen Bauvorschriften mit Art. 12, 14 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG
grundsätzlich unvereinbar. Hiervon kann vorliegend keine Ausnahme gemacht werden, weil sich das streitgegenständliche Grundstück
nicht in einem Teilgebiet der Beigeladenen befindet, das sich durch eine homogene historisch bedeutsame Prägung auszeichnet. Eine
solche Prägung wurde weder vom beklagten Land noch von der Beigeladenen vorgetragen, obwohl die Klägerin ausdrücklich auf
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diese Frage und die einschlägige Rechtsprechung hingewiesen hat. Auch für das Gericht war eine homogen-historische Prägung des
beplanten  Gebiets  nicht  erkennbar.  Es  kann  nicht  von  einem historischen  Orts-  und  Straßenbild  gesprochen  werden.  Vielmehr
befinden  sich  in  der  näheren  Umgebung  Gebäude  verschiedener  Epochen,  ohne  dass  eine  städtebaulich  bedeutsame  Prägung
erkennbar wäre.

33 II.
34 Gegen das Vorhaben kann nicht nach § 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 3 Nr. 1 LBO eingewandt werden, es wirke verunstaltend. Es wird

kein hässlicher, das ästhetische Empfinden des Beschauers nicht nur beeinträchtigender, sondern verletzender Zustand geschaffen
würde. Die Werbeanlage führt zu keinem Zustand, der als grob unangemessen empfunden wird, das Gefühl des Missfallens weckt
sowie Kritik und den Wunsch nach Abhilfe herausfordert (vgl. VGH Bad.-Württ., Urt. v. 22.03.2017 - 11 S 266/13 - juris Rn. 68 mwN).
Allein, dass sich in der Nähe des Vorhabens einzelne optisch ansprechende Gebäude befinden und die Fassade des Gebäudes, an der
die  Klägerin  die  Werbetafel  anbringen  will,  die  Farbe  des  Seniorenwohnheims  aufnimmt,  wertet  die  Umgebung  des  geplanten
Vorhabens nicht in einer Weise auf, dass die Anbringung der Werbetafel das Straßen- und Ortsbild verunstalten würde.

35 III.
36 Der Beigeladenen bleibt es unbenommen, das von ihr erstrebte Verbot großflächiger Werbeanlagen zur Sanierung des Ortsteils bzw.

zur  Steigerung  dessen  Attraktivität  im  Wege  des  Bauplanungsrechts  zu  verfolgen.  Die  dargestellte  Rechtsprechung  zur
Reglementierung  von  Werbeanlagen  durch  örtliche  Bauvorschriften  lässt  sich  nicht  auf  den  Ausschluss  von  Werbeanlagen  für
Fremdwerbung aus  besonderen  städtebaulichen  Gründen gemäß §  1  Abs.  9  BauNVO übertragen  (vgl.  VGH Bad.-Württ.,  Urt.  v.
16.04.2008 - 3 S 3005/06 - juris Rn. 82; Beschl. v. 24.01.2017 - 8 S 2081/16 - juris Rn. 16).

37 Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, Abs. 3 VwGO.
38 Beschluss
39 Der Streitwert wird gemäß § 52 Abs. 1 GKG in Verbindung mit Nr. 9.1.2.3.1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in

der zuletzt am 18.07.2013 geänderten Fassung auf 5.000,-- € festgesetzt.
40 Hinsichtlich der Beschwerdemöglichkeit gegen die Streitwertfestsetzung wird auf § 68 Abs. 1 Satz 1, 3 und 5 GKG verwiesen.
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VG Stade, Urteil vom 23.11.2010 - 2 A 31/10

Tatbestand
1 Die Klägerin begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung einer Werbeanlage für Fremdwerbung.
2 Mit am 8. Juli 2009 bei der Beklagten eingegangenem Formularantrag beantragte die Klägerin die Erteilung einer Baugenehmigung

für die Errichtung einer Werbeanlage des Typs City-Star auf Monofuß für wechselnden Plakatanschlag auf dem Flurstück H. der Flur I.
der Gemarkung J.. Nach der dem Antrag beigefügten Baubeschreibung handelt es sich um eine freistehende Werbeanlage mit einer
Ansichtsfläche von 3.260 x 2.520 mm auf einem Fuß mit einer Höhe von 2.500 mm und einer an der Oberkante des Werberahmens
angebrachten Beleuchtung für die Plakatanschläge.

3 Mit Schreiben vom 22. Juli 2009 hörte die Beklagte die Klägerin zu der beabsichtigten Ablehnung der beantragten Baugenehmigung
an.  In  dem  Schreiben  heißt  es,  der  Bauantrag  sei  nicht  genehmigungsfähig,  weil  nach  den  örtlichen  Bauvorschriften  des
Bebauungsplanes Nr. 121n - Teilbereich 1 - "Beiderseits der K. und östlich der F. " Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung
zulässig seien.

4 In  ihrem  Antwortschreiben  vertrat  die  Klägerin  die  Auffassung,  in  einem  Mischgebiet  könnten  Werbeanlagen  durch  textliche
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht ausgeschlossen werden. Die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes spreche für
solche Standwerbeanlagen, und das beantragte Vorhaben füge sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart eines
Mischgebietes ein, so dass Gründe für eine Unzulässigkeit nicht vorlägen.

5 Die  Beklagte  hat  den Bauantrag mit  dem hier  angefochtenen Bescheid  vom 8.  September  2009 abgelehnt.  In  der  Begründung
wiederholt sie ihre Ausführungen aus dem Anhörungsschreiben und verweist auf die örtlichen Bauvorschriften in dem Bebauungsplan
Nr. 121n. Da es sich nicht um eine Werbeanlage an der Stätte der Leistung handele, sei die beantragte Anlage hier unzulässig. Der
Bescheid wurde am 11. September 2009 zugestellt.

6 Die Klägerin legte durch anwaltlichen Schriftsatz  vom 4.  Oktober 2009,  eingegangen am 5.  Oktober 2009,  Widerspruch ein.  Sie
wiederholte ihre Auffassung, dass nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen die Beschränkung von Werbeanlagen in einem Misch-,
Gewerbe,-  Industrie-  oder  gewerblichen  Sondergebiet  auf  die  Stätte  der  Leistung  und  damit  der  völlige  Ausschluss  von
Wirtschaftswerbeträgern  im  Euroformat  ungültig  sei.  Die  Eigenart  dieser  Gebiete  sei  gerade  dadurch  gekennzeichnet,  dass
verschiedenste  Nutzungen,  insbesondere  auch  nicht  wesentlich  störende  Gewerbebetriebe  als  gleichwertige  Funktionen
nebeneinander  stünden.  An  diesen  planungsrechtlich  bestimmten  unterschiedlichen  Nutzungsweisen  der  Baufläche  dürfe  eine
baugestalterische  Regelung  über  Anforderungen  an  Werbeanlagen  nicht  schlechthin  vorbeigehen.  Das  generalisierende  Verbot
bestimmter  Werbeanlagen  in  bestimmten  Baugebieten  müsse  seine  Entsprechung  in  einem  Mindestmaß  an  Einheitlichkeit  des
Baugebietscharakters  finden.  Eine  einheitliche,  ein  generelles  Verbot  bestimmter  Werbeanlagen  umfassende  baugestalterische
Regelung sei nicht sachgerecht und deshalb nicht mehr mit den Grenzen vereinbar, die durch Artikel 14 Abs. 1 S. 2 Grundgesetz
gezogen würden.

7 Mit Bescheid vom 2. Dezember 2009 wies die Beklagte den Widerspruch der Klägerin als unbegründet zurück. In der Begründung
wiederholt sie, dass nach der örtlichen Bauvorschrift zum Bebauungsplan Nr. 121n Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung
errichtet werden dürften. Diesem Erfordernis werde das Vorhaben der Klägerin nicht gerecht, denn es handele sich um eine Anlage zur
Fremdwerbung. Eine Verletzung der Eigentumsrechte nach Art. 14 Grundgesetz liege nicht vor, weil eine einheitliche Bebauung des
Grundstücks auch über eine Bauvorschrift geregelt werden könne. Dies ergebe sich im vorliegenden Fall einerseits aus der geringen
Größe des für ein Mischgebiet festgesetzten Bereiches von 2,30 ha und aus der Eigentumsstruktur der Flächen mit insgesamt nur 3
verschiedenen Eigentümern, wobei die Flächen von 2 Eigentümern bereits mit Gewerbebetrieben einschließlich einem Bürogebäude
vollständig bzw. nahezu vollständig bebaut seien. Lediglich ein durch ein Vorflutgewässer von der Erschließungsstraße getrenntes
Grundstück sei danach nicht bebaut. Der Bebauungsplan setze für das für die Errichtung der beantragten Werbeanlage vorgesehene
Grundstück und die benachbarten Grundstücke ein Mischgebiet nach § 6 der Baunutzungsverordnung fest.  Zu den wesentlichen
Nutzungen  für  dieses  Gebiet  gehörten  das  Wohnen  und  die  das  Wohnen  nicht  wesentlich  störenden  Gewerbebetriebe.  Von
Bedeutung sei  dabei  die  Durchmischung und das  Miteinander  der  vorgegebenen Nutzungen.  Bei  der  weiteren Entwicklung des
Gebietes  dürfe  es  nicht  zu  einem  Überwiegen  der  Hauptnutzung  kommen.  Dabei  sei  darauf  abzustellen,  dass  die  beiden
Nutzungsarten nicht  nur gleichgewichtig und wechselseitig verträglich vorhanden seien sollten,  sondern auch in ihrer  jeweiligen
Quantität gemischt würden. Auf den Baugrundstücken seien bereits Gewerbebetriebe ansässig, wobei der südlich gelegene Betrieb im
Einmündungsbereich der L. in die F. aus einer Betriebshalle und einem Bürogebäude bestehe. Das letztere Vorhaben sei als Anlage für
Verwaltung  auch  ausnahmsweise  in  einem Allgemeinen  Wohngebiet  zulässig  und  damit  dieser  Baukategorie  noch  zuzuordnen.
Ansonsten stehe für die Unterbringung von Wohnen nur das nördlich gelegene noch unbebaute Grundstück zur Verfügung. Durch die
Zulassung  der  beantragten  Werbeanlage  sei  ein  Übergewicht  an  gewerblicher  Nutzung  zu  befürchten,  womit  die  gesetzlich
vorgeschriebene Durchmischung unmöglich gemacht werde. Der Widerspruchsbescheid wurde am 8. Dezember 2009 zugestellt.

8 Die Klägerin hat am 7. Januar 2010 die vorliegende Klage erhoben, mit der sie ihr Begehren weiterverfolgt. Sie vertieft ihre Auffassung,
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wonach ein genereller  Ausschluss von Werbeanlagen in einem durch Bebauungsplan festsetzten Mischgebiet unzulässig sei.  Das
Bundesverwaltungsgericht gehe in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die baugestalterischen Regelungen über die Benutzung
bebauter und unbebauter Grundstücke zum Zwecke der Werbung zu den Vorschriften gehörten, durch welche Inhalte und Schranken
des Eigentums im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG bestimmt würden. Inhaltsbestimmungen und Beschränkungen des Eigentums
seien nach dieser grundrechtlichen Vorschrift nur gerechtfertigt, wenn und soweit sie von dem geregelten Sachbereich her geboten
und nach ihrer Ausgestaltung selbst sachgerecht seien. Dabei müssten die grundlegende Wertentscheidung des Grundgesetzes zu
Gunsten eines sozialgebundenen Privateigentums und das daraus ableitbare Gebot an die Recht setzende Gewalt bei der Bestimmung
des Eigentumsinhalts die Belange der Gemeinschaft und die privaten Interessen des Einzelnen in ein ausgewogenen Verhältnis zu
bringen, berücksichtigt werden. Danach sei der Ausschluss von Werbeanlagen in einem Mischgebiet bzw. deren Beschränkung auf
Anlagen an der Stätte der Leistung nicht zu vereinbaren. Mischgebiete nach BauNVO dienten dem Wohnen und der Unterbringung
von Gewerbebetrieben,  die  das  Wohnen nicht  wesentlich  störten.  An dieser  bauplanungsrechtlich  bestimmten unterschiedlichen
Nutzungsweise der Bauflächen in einem Mischgebiet dürfe eine baugestalterische Regelung über Anforderungen an Werbeanlagen
nicht  schlechthin  vorbeigehen.  Das  generalisierende  Verbot  bestimmter  Werbeanlagen  in  bestimmten  Baugebieten  müsse  ein
Mindestmaß an Einheitlichkeit des Baugebietscharakters vorfinden.

9 Die Klägerin beantragt,
10 den Bescheid der Beklagten vom 8. September 2009 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 2. Dezember 2009 aufzuheben

und die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin die begehrte Baugenehmigung für die Errichtung einer Werbeanlage auf dem Flurstück
H. der Flur I. der Gemarkung J. (F. G.), wie beantragt, zu erteilen.

11 Die Beklagte beantragt,
12 die Klage abzuweisen.
13 Sie verteidigt die Wirksamkeit der örtlichen Bauvorschrift. Auch in Mischgebieten könnten aus baugestalterischen Gründen Anlagen

der Fremdwerbung durch eine Gemeinde ausgeschlossen werden. Vorliegend lasse sich die einheitliche städtebauliche Prägung nur
dadurch erreichen, dass auch weiterhin auf den Baugrundstücken innerhalb des Baugebietes nur dezente Werbeanlagen an der Stätte
der Leistung vorhanden seien. Die bisherigen Werbeanlagen entsprächen diesen baugestalterischen Vorgaben. Hiervon würde die
Anlage  der  Klägerin  erstmals  unzulässig  abweichen.  Der  maßgebliche  Bebauungsplan  setze  ein  Mischgebiet  fest,  das  der
Unterbringung von Wohnnutzung sowie von Gewerbebetrieben diene,  die  das  Wohnen nicht  wesentlich störten.  Es  sei  dadurch
gekennzeichnet,  dass  Wohn-  und  Gewerbenutzung  gleichwertig  nebeneinander  stünden.  Das  gebotene  quantitative
Mischungsverhältnis  von  Wohnen  und  nicht  wesentlich  störendem  Gewerbe  könne  dabei  durch  Zulassung  eines  weiteren
gewerblichen Betriebs gestört werden. Dies sei hier der Fall. Zwei der drei Baugrundstücke seien bereits gewerblich genutzt. Würde
hier eine weitere gewerbliche Anlage hinzutreten, werde ein deutliches Übergewicht der gewerblichen Nutzung entstehen. Mithin
stünden die Festsetzungen des maßgeblichen Bebauungsplanes dem Vorhaben entgegen.

14 Das Gericht hat das für die Errichtung der Werbeanlage vorgesehene Grundstück und dessen nähere Umgebung in der mündlichen
Verhandlung  vom  23.  November  2010  in  Augenschein  genommen.  Wegen  der  Einzelheiten  der  Beweisaufnahme  wird  auf  die
Sitzungsniederschrift verwiesen.

15 Wegen der Einzelheiten des Sachvortrags der Beteiligten im Übrigen wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen
Verwaltungsvorgänge der Beklagten ergänzend Bezug genommen.

Gründe
16 Die Klage hat Erfolg.
17 Die Klägerin hat Anspruch auf Erteilung der beantragten Baugenehmigung für die Errichtung einer Werbeanlage auf dem Grundstück

Flurstück  H.  der  Flur  I.  der  Gemarkung  J.  (F.  G.).  Die  Beklagte  war  daher  zur  Erteilung  der  beantragten  Baugenehmigung  zu
verpflichten. Der Ablehnungsbescheid der Beklagten vom 8. September 2009 und der Widerspruchsbescheid vom 2. Dezember 2009
sind rechtswidrig und waren daher aufzuheben (§ 113 Abs. 5 i. V. mit Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -).

18 Gemäß §  75  Abs.  1  S.  1  Nds.  Bauordnung (NBauO)  ist  eine  Baugenehmigung zu  erteilen,  wenn die  Baumaßnahme,  soweit  sie
genehmigungsbedürftig ist und soweit die Prüfung nicht entfällt, dem öffentlichen Baurecht entspricht. Zum öffentlichen Baurecht
gehören gemäß § 2 Abs. 10 NBauO alle Vorschriften der NBauO, die aufgrund der NBauO erlassenen Vorschriften und sämtliche
Vorschriften des städtebaulichen Planungsrechts.

19 19Die Zulässigkeit der Maßnahme der Klägerin richtet sich nach § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), weil das Vorhaben auf einem
Grundstück  errichtet  werden  soll,  für  das  ein  Bebauungsplan  erlassen  wurde.  Maßgeblich  ist  der  Bebauungsplan  Nr.  121n  der
Beklagten ("Beidseitig der K. und östlich der F., Teilbereich I"), der am 27.09.1999 in Kraft getreten ist. Der Bebauungsplan setzt für das
Gebiet  ein  Mischgebiet  i.  S.  v.  §  6  Baunutzungsverordnung 1990  (BauNVO 1990)  fest.  Nach  §  6  Abs.  1  BauNVO  1990  dienen
Mischgebiete  dem  Wohnen  und  der  Unterbringung  von  Gewerbebetrieben,  die  das  Wohnen  nicht  wesentlich  stören.  Welche
Nutzungen ihrer Art nach grundsätzlich zulässig sind, bestimmt § 6 Abs. 2 BauNVO. Eine Werbeanlage für Fremdgewerbezwecke, wie
sie von der Klägerin geplant ist, stellt sich als eigenständige gewerbliche Hauptnutzung dar (vgl. BVerwGE 91, 234= NVwZ 1993, 983
[1984]).  Als  solche ist  eine Werbeanlage dieser  Art  in einem durch Bebauungsplan festgesetzten Mischgebiet  als  nicht  störende
gewerbliche Nutzung gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO grundsätzlich zulässig.

20 Dem Antragsbegehren der  Klägerin kann die  Beklagte nicht  mit  Erfolg die  in  dem Bebauungsplan Nr.  121n beigefügte örtliche
Bauvorschrift entgegenhalten. Die Beklagte hat von der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB Gebrauch gemacht und eine örtliche
Bauvorschrift i. S. v. § 56 NBauO erlassen. (Überschrift § 56 Abs. 2 NBauO, richtig wohl § 56 Abs. 1 Nr. 4 NBauO). Diese bestimmt, dass
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Werbeanlagen  nur  an  der  Stätte  der  Leistung  an  der  straßenseitigen  Fassade  bis  unter  der  Traufe  zulässig  sind  und  von  den
Gebäudekanten mindestens einen Meter Abstand halten müssen. Hiernach wäre eine selbständige Fremdwerbeanlage wie die von der
Klägerin geplante ausgeschlossen.

21 21Die von der Beklagten erlassene Gestaltungsvorschrift verstößt jedoch gegen höherrangiges Recht und kann dem Vorhaben nicht
entgegengehalten werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts können örtliche Bauvorschriften über die äußere
Gestaltung  von  Werbeanlagen  in  Bebauungspläne  aufgenommen  werden,  ohne  dass  diese  den  bauplanungsrechtlichen
Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB genügen müssen (vgl. BVerwG, Urt. v. 16. März 1995 - 4 C 3/94 - zitiert nach juris). Zur
Begründung  ihrer  materiell-rechtlichen  Wirksamkeit  ist  jedoch  erforderlich,  dass  solche  örtlichen  Bauvorschriften  mit  dem
Eigentumsgrundrecht  aus  Art.  14  Abs.  1  GG  vereinbart  sind.  Nach  ständiger  Rechtsprechung  desselben  Gerichts  gehören
baugestalterische  Regelungen  über  die  Benutzung  bebauter  und  unbebauter  Grundstücke  zum  Zwecke  der  Werbung  zu  den
Vorschriften,  durch  welche  Inhalt  und  Schranken  des  Eigentums  im  Sinne  von  Art.  14  Abs.  1  S.  1  GG  bestimmt  werden.
Inhaltsbestimmungen und Beschränkungen des Eigentums sind nach dieser grundrechtlichen Vorschrift aber nur gerechtfertigt, wenn
und soweit sie von dem geregelten Sachbereich her geboten und in ihrer Ausgestaltung selbst sachgerecht sind (BVerwG, Urt. vom 28.
April  1972 -  4  C 11/69 -  BVerwGE 40,  94).  Dabei  sind die  grundlegende Werteinschätzung des Grundgesetzes  zugunsten eines
sozialgebundenen Privateigentums  und die  Belange  der  Gemeinschaft  in  ein  ausgewogenes  Verhältnis  zu  bringen,  so  dass  das
baugestalterische  Ziel,  eine  Beeinträchtigung  des  vorhandenen  oder  durch  Planung  erstrebten  Charakters  eines  Baugebiets  zu
verhindern, seine Entsprechung in dem Baugebietscharakter finden muss (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschl. vom 24. Februar 2003
- 8 S 406/03 - zitiert nach juris).  Eine einheitliche, ein generelles Verbot bestimmter Werbeanlagen umfassende baugestalterische
Regelung, die ohne Rücksicht auf eine durch gewerbliche Nutzung geprägte tatsächliche Bebauung in einem Mischgebiet erfolgt ist,
ist deshalb mit Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG nicht vereinbar (vgl. VG Freiburg, Urt. v. 24. März 2004 - 2 K 1725/02 - zitiert nach juris). Ein
generelles  Verbot  in  einer  Ortssatzung,  durch das  die  Werbung mit  großflächigen Werbetafeln  in  Mischgebieten verboten wird,
verstößt gegen Art. 14 GG. Eine entsprechende Ortssatzung ist insoweit nichtig (BVerwG, Urt. v. 28. April 1972 a.a.O.).

22 22Diesen von der Rechtsprechung aufgestellten Erfordernissen entspricht die allgemeine Regel der Beklagten nicht.  Großflächige
Werbeanlagen sind, wie oben ausgeführt, als selbständige Gewerbebetriebe in einem Mischgebiet nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO
grundsätzlich  zulässig.  Die  für  den  generellen  Ausschluss  dieser  Nutzungsart  notwendige  besondere  Rechtfertigung  (vgl.  VG
Würzburg, Urt. v. 19. Mai 2009 - W 408.2254, zitiert nach juris) fehlt hier. Weder in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes
selbst  noch in  der  zu dem Bebauungsplan gehörenden Begründung sind Anhaltspunkte zu entnehmen,  die  auf  ein  besonderes
gestalterisches Konzept oder aber besondere Rücksichtnahmen schließen lassen, welche ausnahmsweise den Ausschluss von an sich
zulässigen  gewerblichen  Nutzungen  in  dem B-Plan-Gebiet  rechtfertigen  könnten.  Unter  Ziffer  5.2.3  "örtliche  Bauvorschrift  über
Gestaltung"  wird  lediglich  der  Text  der  textlichen  Festsetzung  wiedergegeben.  Es  fehlen  jegliche  Auseinandersetzung  mit  der
besonderen Problematik  oder  Hinweise auf  die  angestrebten baugestalterischen Ziele.  Dies  wäre insbesondere deshalb geboten
gewesen, weil der Bebauungsplan Nr. 121n in der hier maßgeblichen Fassung aus dem Jahre 1999 nicht nur das Mischgebiet festsetzt,
in dem die streitige Anlage errichtet werden soll, sondern auch wesentlich größere weitere Flächen mit gewerblicher Nutzung (GE)
belegt. Dass insgesamt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ohne Rücksicht auf den festgesetzten Gebietstypus
die  Errichtung  von  Fremdwerbeanlagen  ohne  nähere  Begründung  ausgeschlossen  werden  sollte,  erscheint  danach  nicht
nachvollziehbar.

23 23Andere Ermächtigungsgrundlagen für das Verbot der Fremdwerbeanlagen sind nicht ersichtlich. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m.
§ 1 Abs. 1 BauNVO kann in einem Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen u. a. die Art der baulichen Nutzung festgelegt werden.
Als eine solche Festsetzung ist grundsätzlich auch die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von Werbeanlagen anzusehen. § 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB ermächtigt die Gemeinde aber nicht, über die Zulässigkeit einzelner Anlagen(typen) Entscheidungen zu treffen. Damit würden
die gebietsbezogenen Vorschriften der BauNVO und insbesondere die Gliederungsmöglichkeiten der §§  1  Abs.  4  bis  9  BauNVO
unterlaufen. Auch die übrigen Bestimmungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 bis Nr. 26 BauGB und der §§ 2 bis 14 BauNVO über die Art der
baulichen Nutzung wären dann überflüssig. Ein so verstandener § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB widerspräche dem Gesetzesvorbehalt des Art.
14 Abs. 1 S. 2 GG (vgl. BVerwG, Urt. v. 15. August 1991 - 4 N 1/89 - NVwZ 1992, 879; VG Augsburg, Urt. v. 30. April 2010 - Au 5 K
09.484 - zitiert nach juris). Die Gemeinden sind darauf beschränkt, die Art der baulichen Nutzung in dem Bebauungsplan durch die
Ausweisung  von  Baugebieten  festzusetzen.  Hierdurch  werden  die  Vorschriften  der  §§  2  bis  14  BauNVO  Bestandteil  des
Bebauungsplanes und regeln damit im Grundsatz die zulässige Art der baulichen Nutzung.

24 24Auch § 1 Abs. 5 bzw. Abs. 9 BauNVO sind keine taugliche Rechtsgrundlage für den generellen Ausschluss von Fremdwerbeanlagen.
Nach § 1 Abs. 9 BauNVO ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass es spezielle städtebauliche Gründe dafür gibt, die zulässigen
Nutzungsarten gegenüber § 1 Abs. 5 BauNVO noch feiner auszudifferenzieren (BVerwGE 77, 317). Danach muss sich die Abweichung
von den festgelegten Zulässigkeitsregeln im Sinne des § 1 Abs. 5 BauNVO rechtfertigen. In Betracht kommen auch hier das Ziel der
Umsetzung eines besonderen Ortsbildes oder der Schutz einer historischen Bausubstanz. Von beiden ist im vorliegenden Fall weder im
Bebauungsplan selbst noch in der Begründung zu diesem auch nur ansatzweise die Rede.

25 25Dem  Vorhaben  der  Klägerin  kann  auch  nicht  mit  Erfolg  entgegenhalten  werden,  durch  die  Zulassung  des  weiteren
Gewerbebetriebes der Klägerin werde das in einem Mischgebiet gebotene quantitative Mischungsverhältnis von Wohnen und nicht
wesentlich  störendem  Gewerbe  gestört  und  damit  die  bauplanerische  Festsetzung  obsolet.  Die  von  der  Beklagten  zitierte
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. v. 4. Mai 1988 - 4 C 34/86 - zitiert nach juris) stellt darauf ab, dass für den Erhalt
des Mischgebietes im Sinne der BauNVO die quantitative Mischung maßgeblich ist, d.h., in welchem Verhältnis dem Wohnen und dem
gewerblichen Flächen dienende Anlagen im Baugebiet nach Anzahl und Umfang zueinanderstehen. Erforderlich ist dabei jedoch nicht,
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dass die beiden Hauptnutzungsarten mit genau oder annähernd gleichen - wie auch immer rechnerisch zu bestimmenden - Anteilen
im jeweiligen Gebiet vertreten sind. Allerdings darf auch keine der beiden Hauptnutzungsarten als eigenständige Nutzung im Gebiet
völlig verdrängt werden. Dies würde zu einem "Umkippen" des Gebietes führen und die Festsetzung als Mischgebiet würde sich
letztlich als funktionslos darstellen. Nach der Rechtsprechung reicht es aber aus, dass im jeweiligen Gebiet nicht eine der beiden
Hauptnutzungsarten  nach  Arten  und/oder  Umfang  beherrschend  und  in  diesem Sinne  übergewichtig  in  Erscheinung  tritt.  Dies
bestimmt sich nicht allein nach den Prozentsätzen der Grundfläche des jeweiligen Mischgebietes, die für die eine oder die andere
Nutzungsart in Anspruch genommen werden soll. Ein Missverhältnis kann aus dem Verhältnis der Geschoßflächen oder der Zahl der
eigenständigen gewerblichen Betriebe im Verhältnis zu den vorhandenen Wohngebäuden oder auch erst aus mehreren Merkmalen
zusammengenommen ergeben.  Erforderlich ist  stets eine Bewertung aller  für eine quantitative Beurteilung in Frage kommenden
tatsächlichen Umstände im Einzelfall.

26 Die Beklagte stellt im vorliegenden Verfahren darauf ab, dass die Größe des im Bebauungsplan ausgewiesenen Mischgebietes mit 2,3
ha relativ gering ist und 2/3 dieser Fläche bereits durch Gewerbeflächen in Anspruch genommen würden. Dieser Tatbestand würde
durch die Zulassung der von der Klägerin beantragten Werbeanlage, die nach ihrer baulichen Gestaltung nur einen vergleichsweise
geringen Raum einnimmt und gegenüber den übrigen bereits vorhandenen gewerblichen Nutzungen hinsichtlich ihres Bauvolumens
völlig in den Hintergrund treten würde, nicht in erkennbarer Weise beeinflusst. Dies hat die Ortsbesichtigung ergeben. Das Gebiet ist
schon jetzt  durch  die  dort  befindlichen Gewerbebetriebe  und deren Baulichkeiten  eindeutig  geprägt.  Gegenüber  dem auf  dem
Baugrundstück  vorhandenen  Betriebsgebäude  des  Gewerbebetriebes  würde  die  beantragte  Anlage  hinsichtlich  ihres  Volumens
vollständig in den Hintergrund treten. Der geplante Standort ist auch nicht geeignet, die für eine mögliche Wohnnutzung einzig noch
freie Fläche nördlich des Baugrundstücks so zu prägen, dass die gewerbliche Nutzung i. S. der obigen Erwägungen die Oberhand
erhielte. Dafür sind schon die Abstände viel zu groß. Schon jetzt hat die gewerbliche Nutzung bei der Frage nach der Prägung des
Gebietes eindeutig die Oberhand. Nach der Ortsbesichtigung drängt sich eher der Eindruck auf, dass die Annahme der Beklagten, auf
den noch unbebauten Flächen könne eine Wohnnutzung entstehen und so das gewünschte Mischungsverhältnis eines Mischgebietes
noch entstehen,  unrealistisch  ist.  Die  noch  freien  Flächen sind  zwischen der  F.  und der  gewerblichen  Nutzung südlich  derartig
"eingeklemmt",  dass  sich  für  eine  Wohnbebauung  ein  Interessent  aller  Voraussicht  nach  nicht  finden  wird.  Hinsichtlich  ihrer
Auswirkungen auf die Gebietsstruktur ist die Fremdwerbeanlage der Klägerin von einer zulässigen Werbeanlage an der Stätte der
Leistung letztlich nicht zu unterscheiden.

27 Der Bebauungsplan Nr. 121n hat darüber hinaus nur bereits vorhandene Bebauung überplant und das vorgefundene Größenverhältnis
zwischen Gewerbe- und Mischgebietsflächen so übernommen, wobei nicht ersichtlich ist, dass hierauf besonderer Wert gelegt worden
ist. Maßgeblich für die planerische Aufteilung des Geländes erscheint vielmehr die Frage der Verträglichkeit der Nutzungen mit der
Wohnbebauung im benachbarten Baugebiet M.. Wenn die Beklagte meint, durch die Zulassung der einzelnen Werbeanlage werde der
Gebietscharakter bereits gekippt, muss sie sich fragen, ob ihre bauplanerische Festsetzung eines Mischgebietes nicht von vornherein
eine  Scheinplanung  ist.  Aufgrund  der  örtlichen  Verhältnisse  und  der  vorhandenen  gewerblichen  Nutzung  würde  im  Falle  der
Nichtigkeit des Bebauungsplanes die Werbeanlage der Klägerin aber wohl erst recht zulässig.

28 Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.
29 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.
30 Gründe für eine Zulassung der Berufung liegen nicht vor.
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